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NOTIZEN [DES VERMITTLERS BEAT II . ZURLAUBEN] IM STREIT ZWISCHEN
DER ABTEI EINSIEDELN UND SCHWYZ

Henggeler/Fürstabt Reimann 35

"Das Jr fürstl . Gn. herr Legatt [Ranutio Scotti ] denen h . [ Landcavmann und Rat]

Von Schwytz schrifft - oder mündtlieh wurde wüsenthafft machen wye volget.

Es hüte durch deroselben mitel oder interposition der herr Praelat [ Placidus

Reimann ] undt Gottshus Einsidlen sich dahin erkhlärt . Dass wyl disere strittig-

keit ursprünglich von der bewüsten erforderten [ Kriegs - ] Stür wegen entstanden 3

das hiermit zuo ableinung anderer darus kommenden difficulteten undt misver-
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stendtnussen , wye auch zuo vermydung eräugten grosser Wyttleüffigkheiten.

Für das Erste die Waldlüth Jn Koüftigen begäbenden glychen fahlen des Vatter-

landts gefahren sowoll als andere der herren von Schwyz Landtlüth die Stüren

zuo erleggen schuldig syn söllendt.

Fürs ander die gedachte Waldtlüth widerumb wye von altemhäro durch Jr abord¬

nende Pottschafft vor einer Landtsgemeindt zuo Schwytz Fitten undt anhalten

Söllendt , das man sy by Jren alten guoten gewonheiten und fryheiten wye auch

besazung Jres Vogts und Embteren wye vor disem us gnaden wölte verpliben . . .
lassen.

Drittens das Jr fürstl . Gn. undt Gottshus sich tröstlich versächendt 3 das die

h . von Schwytz als Jre ordenliche Kastvögt 3 Schutz und schirmherren 3 das übe-

rig alles Jn synen vorigen alten Standt 3 bruch und üebung syn undt pliben
lassen werdendt.

Derowegen by solcher der Sachen bewandtnus 3 So gelange Jr fürstl . Gn. h . be¬

gatten hoches und Jnstendiges Ersuochen undt Pitten etc.
2

Das Jro zuo besonderen Ehren undt einer erfreüwlichen letze vor Jrem ab-

scheidt etc . Sy die herren von Schwytz disere obvermelte erclärung uff - undt

anemmen3 wye auch gedachte Waldtlüth Jrer uff syn Zytt anleggender gewohnten

Pitt gewähren wellendt , und alles anders widerumb by hievorgewesten brüchen 3 /f

gewonheiten 3 guoten üebungen undt possess stillgestellt beruowen undt pliben H

laseindt 3 dardurch man beedersits nochmals versüent 3 verglichen undt wolver-

eint syn solle . Mit diser heiteren Jntention undt meynung das alle ergangne

yfferige Reden oder schrifften Keindtwederen theil praegudicierlich oder nach¬

theilig syn mögen.

Danethin das die h . von Schwytz die Jehnigen so sy Jn Jre straff und Ungnad

Zogen 3 auch Jres Landts entüssert widerumb begnaden und wollkommenlichen pan-

don ertheilen wellendt . Verde an diser Jrer erzeigenden Willfahr Gottes Ehr

und Mariae Lob desto mehr befürdert 3 Jrer heiligkheit [ Urban VIII . ] zuovor-

derst zuo allergnadigsten woltgefallen , Jedermeniglichem zuo sonderen freüwden,

beedentheilen zuo ersprieslichen Ruhw und wollstandt . Jr fürstl . Gn. dem h.

Legatten aber zuo einer stäthen Obligation Jre guotten affection wytters zuo

continuieren onfählbarlich gereichen etc.
Nota.

Die herren von Schwytz vermeinendt vor allen dingen ze haben ein revocationem 3

dass nämlichen sölte h . Praelat von Einsidlen in specie bekhennen 3 dass er

zuvil an der Oberlandtsherrligkheit praetendiert hete . Jtem ein reparation

wegen vilerhandt zuolagen 3 Schryben undt Reden.



Also Jst nothwendig sy erstens von diserm Jrem anmuothen abzewysen } angesächen

das Jre üebung anstath der révocation undt h . Legaten Jnschlachung anstath der

réparation gnuogsam zesyn schynen thuot.

Jtem zuvor und ehe die pétition nach Schwytz abgahn , soll man Jn verthruwter

geheim die Willfahrung wüssen etc.

Nota.

Wye sich ongefahrlich die h . von Schwytz gägen h . Legaten proposition erkhlä-

ren möchtendt etc.

Diewyl herr Legat sy verstendiget dass h . abbt undt Gottshus Einsiedlen.
2

Nachdem sy die Stür Jn crafft der Oberlandtherrligkheit . "

1 ) vgl . dazu Henggeler/Fürstabt Reimann 35
2 ) Letzte beide Sätze durchgestrichen.
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